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Soziale Trainingskurse
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• § 10 Abs. 1 Nr. 6
• Laufzeit nicht mehr als 6 Monate (§ 11 Abs. 1 JGG)
• Inhalt: Vom Jugendamt oder freien Trägern angebotene Kurse mit 

– unterschiedlichem Inhalt: gesprächs-, handlungs- oder 
erlebnisorientiert  

» Beispiel Anti-Gewalt-Training
– unterschiedlichen Formen (Wochenende, Freizeit, Dauerkurse)



Soziale Trainingskurse
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• Beispiel: Anti-Gewalttraining
– Zielgruppe: männliche Jugendliche und junge Volljährige

beiderlei Geschlechts von 14 bis 21 Jahren mit Gewalt-
delikten

– Ziel: Vermeidung neuer Straftaten, Reduzierung der
Gewaltbereitschaft, Erhöhung der Frustrationstoleranz, 
Vermittlung gültiger Rechtsnormen, Erhöhung der
Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit

– Leistungen: Psychodramatische Verfahren, Konfrontative
Verfahren

– Häufigkeit: 12 Abende zu je 2 Zeitstunden, 1 Tages-
veranstaltung, 4 Abende zu je 3 Zeitstunden



Beispiel: "Der heiße Stuhl"
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Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)
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• § 10 Abs. 1 Nr. 7
– Eingef. durch das 1. JGGÄndG 1990
– Wird angeboten in Projekten freier Träger bzw. der Jugend-

gerichtshilfe
– Begründung: konstruktive Lösung eines Konflikts statt Strafe
– Inhalt: 

– Mediation, Ausgleich, Konfliktlösung
– Wiedergutmachung

– Erzieherischer Mehrwert: Verantwortungsübernahme 
– Tatgeschehen, Unrecht
– Beseitigung der Tatfolgen

– Probleme: Mitwirkungsbereitschaft des Opfers, Erwartungen 
des Opfers und der Öffentlichkeit, Durchsetzung (als Teil straf-
rechtlichen Zwangs)



Praxis des TOA
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Praxis
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Zuchtmittel
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• § 13 ff. JGG
– Subsidiarität:

» wenn Erziehungsmaßregeln nicht ausreichen
(§ 5 Abs. 2)

» wenn Jugendstrafe nicht geboten ist (§ 13 Abs. 1) 
– Zielsetzung: Disziplinierung/Sanktion (dem Jugendlichen muss 

"eindringlich zum Bewusstsein gebracht werden, dass er für 
das Unrecht einzustehen hat", § 13 Abs. 1) 

– Gesetzgeberisches Leitbild: "im Grunde gut geartete" Täter, 
bei denen Fähigkeit zur Selbstbesinnung noch erwartet werden 
kann

– Arten (§ 13 Abs. 2):
» Verwarnung (Nr. 1)
» Erteilung von Auflagen (Nr. 2)
» Jugendarrest (Nr. 3)



Zuchtmittel
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• Verwarnung, § 14 JGG
– Förmliche Zurechtweisung durch den Richter
– Unterschied zu richterl. Ermahnung (§ 45 Abs. 1 Nr.3)

» Ausspruch durch Urteil 
– Kombination mit anderen Sanktionen gem. § 8 Abs. 1 möglich



Zuchtmittel
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• Auflagen, § 15 JGG
– Tatbezogene Sühneleistung durch Auferlegung tatadäquater

Folgen: 
» Schadenswiedergutmachung (Abs. 1 Nr. 1)
» Entschuldigung (Nr. 2)
» Gemeinnützige Arbeit (Nr. 3)
» Geldauflage an gemeinnützige Einrichtung (Nr. 4)

– Katalog im Unterschied zu § 10 abschließend
– Geldauflage gem. Nr. 4 ist die einzige Geldsanktion des JGG. 

Abs. 2 schränkt die Verhängung sachlich ein
» leichte Verfehlungen, Auflage aus verfügbaren Mitteln 

zu bezahlen
» Gewinnabschöpfung (ohne formale Grenze)

– Begrenzung durch Zumutbarkeit (Abs. 1 S. 2) 



Zuchtmittel
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• Auflagen, § 15 JGG
– Nachträgliche Änderungsmöglichkeit  (Abs. 3 S. 1)
– Erzwingung durch [Ungehorsams-] Arrest  entspr. § 11 Abs. 3 

möglich (Abs. 3 S. 2) 
» Voraussetzung: Belehrung
» Höchstdauer 4 Wochen

– Anders als bei § 11 Abs. 3 kann vollstreckter Arrest  teilw. oder 
vollständige Tilgungswirkung haben (§ 15 Abs. 3 S. 3)

» Voraussetzung ist, dass das Ahndungsbedürfnis 
durch den Arrest bereits erfüllt ist 



Schadenswiedergutmachung
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• Schadenswiedergutmachung, § 15 Abs. 1 Nr. 1
» mit oder ohne Täter-Opfer-Ausgleich
» ohne TOA gerade auch in Fällen, in denen das 

Opfer nicht an einem persönl. Ausgleichsgespräch 
interessiert ist

» keine Freiwilligkeit erforderlich
» Keine Strafzumessungsrelevanz (anders als bei 

§§ 46 bzw. 46a StGB)
– Voraussetzung: zivilrechtliche Anspruchsgrundlage
– Zivilrecht definiert Obergrenze
– Nach Kräften: Zumutbarkeit muss berücksichtigt werden
– Auflage soll Art und Höhe genau benennen



Jugendarrest
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• Freiheitsentzug mit ahndendem Charakter
» Er soll die unmittelbaren Wirkungen der Strafe haben, 

aber ohne deren stigmatisierende Fernwirkungen 
• Zielgruppe: "gut geartete" Jugendliche, die durch kurzen 

Freiheitsentzug zur Besinnung gebracht und erzieherisch 
beeinflusst werden können

• Pädagogische Ausgestaltung, kein bloßes Einsperren
• Keine Aussetzung zur Bewährung
• Grundsatz der nachdrücklichen Vollstreckung (§ 4 JAVollzO):

– Der Jugendarrest ist in der Regel unmittelbar nach 
Rechtskraft des Urteils zu vollziehen 

• 3 Formen, § 16 Abs. 1
– Freizeitarrest, Kurzarrest, Dauerarrest



Jugendarrest
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• Freizeitarrest, § 16
– Wöchentliche Freizeit: 1 – 2 Freizeiten
– 1 Freizeit: Samstagmorgen bis Montagmorgen

• Kurzarrest
– Zusammenhängender Arrest erscheint erzieherisch zweck-

mäßig und darf die Ausbildung/Arbeit des Jugendlichen nicht 
beeinträchtigen 

– 1 Freizeit entspricht 2 Tagen Kurzarrest
• Dauerarrest

– Mindestens 1 Woche und höchstens 4 Wochen
(Bemessung nach vollen Tagen oder Wochen)



Praxis
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Jugendstrafe
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• Jugendstrafe ist ultima ratio, §§ 5 u. 17 JGG
• Definition, § 17 Abs. 1: Freiheitsentzug in einer für ihren Vollzug 

vorgesehenen Einrichtung 
» Jugendstrafanstalt, § 3 Abs. 3 JVollzGB I Ba.-Wü.

(Detailregelungen zum Vollzug: JVollzGB IV Ba.-Wü.)
• Voraussetzungen, § 17 Abs. 2:

– Schädliche Neigungen
» "wenn wegen der schädlichen Neigungen des Jugend-

lichen, die in der Tat hervorgetreten sind, Erziehungsmaß-
regeln oder Zuchtmittel zur Erziehung nicht ausreichen"

– Schwere der Schuld
» "wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe erforderlich 

ist"
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• Schädlichen Neigungen werden definiert als 
– eine Entwicklungsstörung oder Entwicklungsgefährdung 
– mit einem Ausmaß, das die Begehung weiterer nicht 

unerheblicher Straftaten befürchten lässt
• Insoweit enthält die Definition neben einer Zustandsbeschreibung 

auch ein prognostisches Element (nicht unerhebliche Straftaten in 
der Zukunft)

• Schädliche Neigungen müssen in der Straftat zum Ausdruck 
kommen 

• Schädliche Neigungen müssen zum Zeitpunkt der Hauptver-
handlung (noch) vorliegen

• Schädliche Neigungen müssen so schwer sein, dass sie nur in 
einer längeren Gesamterziehung (Jugendstrafe) beseitigt werden 
können 
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• Problem: Schädliche Neigungen schon bei Ersttäter? 
– BGH NStZ 1988, S. 498:

Bei einem bisher noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getrete-
nen Täter, der dem Einfluss anderer erlegen ist, wird regelmäßig 
nicht von schädlichen Neigungen gesprochen werden können.

– BGH NStZ 2002, S. 89:
Schädliche Neigungen können sich auch schon in der ersten Straf-
tat zeigen. Es bedarf dann aber regelmäßig der Feststellung von 
Persönlichkeitsmängeln, die – wenn auch verborgen – schon vor 
der Tat entwickelt waren, auf sie Einfluss gehabt haben und weitere 
Taten befürchten lassen. Wer die hohe Hemmschwelle bei Tötungs-
delikten überwindet, wird in aller Regel, wenn die Tat nicht durch 
außergewöhnliche Umstände geprägt ist, erhebliche Persönlich-
keitsmängel aufweisen, die Anlass zu der Befürchtung weiterer gra-
vierender Straftaten geben und die Ahndung nur mit Zuchtmitteln 
als nicht ausreichend und verfehlt erscheinen ließen.



Schädliche Neigungen
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• Indikatoren für schädliche Neigungen: 
– Umgehendes Fortsetzen von Straftaten nach vorübergehender 

Inhaftierung und Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe
– Zeitnah nach der zu verhandelnden Tat begangene Straftaten
– Wiederholtes vom Täter zu verantwortendes Scheitern 

beruflicher Integrationsmaßnahmen
– Verweigerung von gemeinnütziger Arbeit bei Gewährung von 

Sozialhilfe
• Mögliche Gegenindikatoren:

– Gruppenzwang, falsch verstandene Solidarität
– Ersttat
– Situationsbedingtes Verhalten
– Geringfügige Straftaten
– Stabilisierung der persönlichen Verhältnisse nach der Tat



Schuldschwere
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• Nach allgemeinen Grundsätzen soll Schuld limitierend wirken
• Schuldschwere kann im Einzelfall auch faktisch strafschärfende 

Wirkung haben (vgl. z.B. § 57a StGB) 
• Problem im Jugendstrafrecht: Schuldschwere ist eigentlich system-

widrig
– Erziehungsmotivierte 'Schuldunterschreitungen' werden als 

unproblematisch betrachtet
– Problem: können Abweichungen 'nach oben' mit Verweis auf 

erzieherische Erfordernisse gerechtfertigt werden?
– Beispiel: kann eine Sachbeschädigung bei Vorliegen von  

schädlichen Neigungen 4 Jahre Jugendstrafe begründen?
– Strafe als 'Wohltat'?
– Limitierende Wirkung der Schuld wohl zu berücksichtigen
– Daraus wird mitunter abgeleitet, dass die Strafobergrenzen 

des allg. Strafrechts mittelbar doch zu berücksichtigen seien 
(zum Ganzen Streng, Rn. 439 ff.)



Bemessung der Jugendstrafe
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• Die Strafrahmen des allg. Strafrechts gelten nicht, § 18 Abs. 1 S. 3
» gilt ebenfalls für abstrakte Strafrahmenverschiebungen

(minder schwerer/besonders schwerer Fall) 
• Zumessungskriterium gem. § 18 Abs. 2: 

Ermöglichung erzieherischer Einwirkung
• Dabei ist auch das Ausmaß des in der Straftat konkret hervor-

getretenen Unrechts zu berücksichtigen
» Tatmehrheit
» Versuch
» Minderschwerer Fall
» Beihilfe
» Verminderte Schuldfähigkeit
» allg. strafmildernde Umstände

• Negative Generalprävention darf nach h.M. keine Rolle spielen



Bemessung der Jugendstrafe
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• (Einheitlicher) Regelstrafrahmen, § 18 Abs. 1 S. 1:
6 Monate – 5 Jahre

• Sonderstrafrahmen, § 18 Abs. 1 S. 2:
10 Jahre bei Verbrechen mit Höchststrafe von mehr als 10 Jahren

» Generalprävention
• Untergrenze: 6 Monate

» Gründe: schädliche Folgen kurzen Freiheitsentzugs und 
Erziehungsbedarf

• Obergrenze: 5 Jahre
» ebenfalls begründet mit Erziehung; eine 4-5 Jahre über-

steigende Aufenthaltsdauer in einer geschlossenen 
Einrichtung wird unter Erziehungsgesichtspunkten als 
unbrauchbar oder gar kontraproduktiv betrachtet 



Dauer der Jugendstrafe in der Praxis
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